Freunde der Rehabilitationshunde Europas - Partner für Behinderte und Anfallkranke

Bitte ausgefüllt an die auf der Rückseite angegebene Adresse senden

Name:                                                                     Vorname:

Adresse:

Telefon, Fax, e-mail

Geburtsdatum: 

Bei Jugendlichen unter 16 Jahren: Name des(r) Erziehungsberechtigten, der (die) den Jugendlichen im Verein vertritt: 

Bitte gewünschte Art von  Mitgliedschaft ankreuzen: 

0 Ich  möchte dem Verein als ordentliches Mitglied beitreten.

         Ich bin (mein Kind ist) Besitzer eines geprüften 

- Blindenführhundes                                      Prüfnummer ......


- Signalhundes für Hörbehinderte                 Prüfnummer ......

-           "            für Anfallkranke                
Prüfnummer .......

- Servicehundes für Körperbehinderte       
Prüfnummer.......

-           "            für   Anfallkranke             
Prüfnummer.......

- Kombinationshund aus ..................           
                                              Prüfnummer.........          

0 Ich möchte dem Verein als außerordentliches Mitglied beitreten, denn

- Ich besitze einen Hund in Ausbildung zum ................................. 

- Ich bereite mich auf die .....................................-Prüfung vor 

- Ich  bewerbe mich um einen .............................. 

Name des Hundes:                               Geschlecht:

Rasse: 

0     Ich möchte dem Verein als förderndes Mitglied beitreten
Information gewünscht in

0 Druck                    0 Braille                            0 Kassette                               0 Diskette

Datum :                                                                     Unterschrift: 

Freunde der Rehabilitationshunde Europas - Partner für Behinderte und Anfallkranke, Dr. Helga Wanecek, Heudörfelg. 4, A 1238 Wien

Auszüge aus den Statuten

§ 5 Arten der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche, fördernde und Ehrenmitglieder.

(2) Ordentliche Mitglieder besitzen das Stimmrecht und das aktive und passive Wahlrecht.
Außerordentliche Mitglieder sind Mitglieder auf Zeit. Ihre Mitgliedschaft ist auf zwei Jahre begrenzt und wandelt sich bei Erfüllung der Voraussetzungen für ein ordentliches Mitglied automatisch in eine ordentliche Mitgliedschaft um bzw. erlischt bei Nichterfüllung. Sie besitzen Stimmrecht und das aktive Wahlrecht. 
Fördernde oder unterstützende Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit  durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrages fördern oder (und) sich auf andere Weise unterstützend an der Vereinsarbeit beteiligen. Sie besitzen weder Stimm- noch Wahlrecht. 
Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden. Sie besitzen Stimmrecht und das aktive und passive Wahlrecht.

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen werden, die einen Rehabilitationshund nach § 3 Z.1) besitzen, den Hund zur Kompensation ihrer Behinderung bzw. Krankheit benötigen und das 16. Lebensjahr vollendet haben. Für den Führer eines geprüften Junior-Rehabilitationshundes kann ein Erziehungsberechtigter ordentliches Mitglied werden. 
Gründungsmitglieder können auch behinderte Personen werden, die auf einen ausgebildeten Rehabilitationshund (ausgenommen Blindenführhund) warten oder nachweislich bestrebt sind, die vom Verein vorgegebenen Standards mit ihrem zum Zeitpunkt der Gründung vorhandenen Hund zu erreichen.
Außerordentliche Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen werden, die sich um einen Rehabilitationshund bewerben oder sich auf die  Rehabilitationshundeprüfung vorbereiten.
Fördernde oder unterstützende Mitglieder können alle physischen sowie juristischen Personen werden, die die Vereinsziele unterstützen.

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen, außerordentlichen und fördernden Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.


§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive Wahlrecht steht nur den ordentlichen, den außerordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu, das passive Wahlrecht nur den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen, außerordentlichen  und fördernden Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.

(3) Ordentliche Mitglieder, die eine Funktion im Verein anstreben bzw. innehaben, dürfen nicht gleichzeitig Beauftragte einer Einrichtung zur Ausbildung von Rehabilitationshunden sein oder für eine solche öffentlich werben oder in einer solchen Einrichtung selbst aktiv tätig sein.

